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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.09.1981

Norm

ABGB §914 IIIb

AngG §10 Abs1 I

HVG §11 Abs1

Rechtssatz

Bei der Berechnung einer Monatsprovision, deren Höhe sich nach der Umsatzsteigerung gegenüber der Zeit vor dem

Eintritt des Provisionsberechtigten bemißt, ist im Zweifel als Vergleichsbasis nicht der Monat vor dem Eintritt, sondern

entweder der Jahresdurchschnitt oder der dem jeweiligen Monat entsprechenden Monat des Vergleichsjahres

heranzuziehen.
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Schlagworte
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